
Amtsbla�  der Gemeinde 
Ihringen und Wasenweilers Blä� le‚

www.ihringen.de

Blä� le
Nr. 12  Mittwoch, 24.03.2021

IMPRESSUM: Herausgeber: Bürgermeisteramt Ihringen; Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bgm. B. Eckerle; Verantwortlich für die Kirchen- und  
Vereinsmitteilungen: Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für die Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen 

wird keine Gewähr übernommen; Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircherstraße 45, 78333 Stockach,  
Tel: 07771 9317-11, Telefax: 07771 9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

„Luca-App“ kann ab sofort im Zuständigkeits-
bereich des Gesundheitsamtes Breisgau- 
Hochschwarzwald eingesetzt werden 
 
Das Gesundheitsamt des Landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald - zuständig auch für die Stadt Freiburg - hat die erforderli-
chen Tests und technische Anbindung an die Luca-Plattform ab-
geschlossen. Als offizieller Pilotlandkreis in Baden-Württemberg, 
hat das Landratsamt innerhalb einer Woche die Voraussetzungen 
geschaffen, dass nunmehr auch Betriebe in der Region Freiburg / 
Breisgau-Hochschwarzwald die Kontaktnachverfolgung mit Hilfe 
der Check-In App erleichtern und die bislang praktizierte Zettel-
wirtschaft ablösen können. 
  
Die Luca App speichert 14 Tage lang Aufenthaltsorte des Nut-
zers. Stimmen Infizierte via TAN zu, geben sie ihre Historie an das 
Gesundheitsamt frei. Anhand der mittels QR Code besuchten 
Aufenthaltsorte fordert das Luca-System alle registrierten Veran-
stalter, Restaurants oder Einrichtungen auf, Datensätze möglicher 
Kontaktpersonen mit verschlüsselten Namen, Adressen und Ruf-
nummern gegenüber dem Gesundheitsamt freizugeben. 
  
Das Landratsamt hat beim Anbieter die Freischaltung der Post-
leitzahlenbereiche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheits-
amtes veranlasst, sodass sich interessierte Gastronomiebetriebe, 
Ladengeschäfte, weitere Dienstleister oder auch Veranstalter in 
Stadt- und Landkreis seit dem 10. März 2021 bei www.luca-app.
de registrieren können. 
  
Sämtliche Informationen über die Funktionsweise der Luca App 
sowie Kontaktinformationen zum Anwendersupport sind im In-
ternet ebenfalls unter www.luca-app.de zu finden. Gesundheits-
ämter übernehmen diese Beratung nicht. Privatpersonen können 
die App direkt im App-Store des entsprechenden Smartpho-
ne-Herstellers herunterladen.

Wohnraum gesucht
Der Helferkreis Ihringen-Wasenweiler und die Gemeinde su-
chen weiterhin dringend nach Wohnraum für Geflüchtete – ger-
ne auch renovierungsbedürftige Wohnungen, die deswegen 
bisher leer standen. Vordringliches Ziel ist es, Familien aus der 
Containeranlage im Bürchleweg andernorts unterzubringen. 
Die Gemeinde ist gerne bereit, als Bürgin und Mieterin aufzu-
treten. 

Interessenten können sich gerne an info@helferkreis-iw.de oder 
an Herrn Hügele ( Tel: 7108-24) wenden. 

Seit dem 3. März testet das DRK Ihringen+Wasenweiler in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde Ihringen Lehr- und Kinder-
gartenpersonal sowie sonstiges Betreuungspersonal mit soge-
nannten Antigentests, auf SARS-Cov2 Infektionen. 

Am Wahlsonntag wurde das Angebot für kostenlose Coro-
na-Schnelltestungen auf alle Bürger*innen aus Ihringen und 
Wasenweiler erweitert - eine Ergänzung zu den Testmöglichkei-
ten bei Apotheken und Arztpraxen. Bis heute wurden im Kom-
munalen Testzentrum Ihringen (Kaiserstuhlhalle) weit über 900 
Testungen vorgenommen.
Aktuell gibt es an 3 Tagen in der Woche die Möglichkeit sich tes-
ten zu lassen. Aus logistischen und Hygienegründen muss unter  
schnelltest.drk-ihringen.de  vorab ein Termin gebucht werden.

Bitte beachten Sie folgendes:
Es werden ausschließlich asymptomatische Personen ge-
testet. Der Test ist nicht für Personen vorgesehen, die be-
reits für COVID19 typische Symptome aufweisen. Die Tes-
tung ist pro Person auf 1x wöchentlich begrenzt.

Testzentrum Ihringen
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Apotheken 
Mittwoch, 24.03.2021: St. Wendelin-Apotheke, Tel.: 07668 - 58 12 
 Farbgasse 10, 79291 Merdingen 
Donnerstag, 25.03.2021:   Franziskaner-Apotheke, Tel.: 07664 - 40 87 14 
 Großgasse 2, 79206 Breisach am Rhein 
 (Oberrimsingen) 
Freitag, 26.03.2021: Kaiserstuhl-Apotheke, Tel.: 07663 - 12 05 
 Hauptstr. 67, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl 
Samstag, 27.03.2021: Kaiserstuhl-Apotheke, Tel.: 07662 - 3 37 
 Hauptstr. 3, 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl 
 (Oberrotweil) 
Sonntag, 28.03.2021: Münster-Apotheke, Tel.: 07667 - 72 99 
 Kupfertorstr. 16, 79206 Breisach 
Montag, 29.03.2021: Rats-Apotheke, Tel.: 07663 - 14 70 
 Hauptstr. 4, 79268 Bötzingen 
Dienstag, 30.03.2021: Salus Apotheke, Tel.: 07665 - 5 02 04 00 
 Sonnenbrunnenstr. 13, 79112 Freiburg 
 (Waltershofen) 
Mittwoch, 31.03.2021: Apotheke zum Roten Fingerhut, Tel.: 07668 - 3 17 
 Bachenstr. 9, 79241 Ihringen 

FEUERWEHR  1 12
Gesamtkommandant Christoph Rombach, Ihringen 95 23 25
Abteilungskommandant Torsten Voß  9 96 86 01
Kommandant Axel Briem, Wasenweiler  9 44 55
Gerätehaus Ihringen  50 14
Gerätehaus Wasenweiler  9 44 81

GRUNDBUCHAMT EMMENDINGEN  07641 9 65 87-600

Kaiserstuhl-Touristik e.V.  Bachenstr. 38 
Telefon: 93 43 • Telefax: 90 81 68 • e-mail: tourist.info@ihringen.de
ÖFFNUNGSZEITEN:  Mo. - Sa.  9.00 - 12.00 Uhr
 Mo. - Di. + Do. - Fr.  15.00 - 18.00 Uhr

Allgemeiner Notdienst
FEUERWEHR, DRK-RETTUNGDIENST / NOTFALLRETTUNG 112
POLIZEINOTRUF  110
Polizeirevier Breisach  07667 9117-0
UNFALLRETTUNG UND KRANKENTRANSPORTE 19222
GIFTNOTRUFZENTRALE FREIBURG  0761 19240
RECHTSANWALT-NOTDIENST  0761 72773
BADENOVA AG CO.KG 
Servicenummer  0800 2838485
Entstörungsdienst (24 Std) 0800 2767767

Sozialdienste
DORFHELFERINNENSTATION Einsatzleitung Fr. Gündel  7108-14
BERATUNGSSTELLE FÜR ÄLTERE MENSCHEN UND DEREN ANGEHÖRIGE 
Nora  Vogel und Christiane Gehring (Dipl. Sozialpädagogin)  07667 904899
HOSPIZGRUPPE Begleitung Sterbender
Kontaktperson Frau Neunsinger 07668 9143 oder 1401
Vertretung 07667 1864 oder 0151 15548955

INTEGRATIONSFACHDIENST FREIBURG  0711/250832800 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und hörbehinderte 
Arbeitnehmer*innen und deren Arbeitgeber  

Weitere Sozialdienste finden Sie im Internet unter www.ihringenß Leben in...ß Soziale Dienste
 (Auskünfte zu Pflegediensten erhalten Sie in unserem Bürgerbüro)

Bereitschaftsdienst
TIERÄRZTE - einheitliche Rufnummer 07667/9430810 
ZAHNÄRZTE - einheitliche Rufnummer  0180 3 222 555-41
ÄRZTE 116 117
NOTFALLPRAXIS FÜR ERWACHSENE 
Medizinische Universitätsklinik, Hugstetterstraße 55  0761/ 80 99 800 
NOTFALLPRAXIS FÜR KINDER 
St. Josefskrankenhaus, Sautierstraße 1  0180 6 076 111

Telefonverzeichnis der Gemeinde
TELEFON: 71 08-0  TELFAX: 71 08-50  E-MAIL: gemeinde@ihringen.de
SPRECHZEITEN:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr
 Do.  14.00 - 16.00 Uhr

BÜRGERMEISTER Herr Eckerle 71 08-21
Sekretariat/ Gemeindeblatt amtl. Teil Frau Ortolf 71 08-21
 
HAUPTAMT
Leitung Herr Waßmer 71 08-22
Ordnungsamt/Feuerwehr Herr Hügele 71 08-24 
Integrations- und  
Flüchtlingsbeauftragter
Standesamt Frau Kiss 71 08-23
Personal Herr Meyer 71 08-27
Asyl/Friedhof/  Frau Tibi 71 08-61
Grundbucheinsichtsstelle 

BÜRGERBÜRO
Meldewesen/Gewerbe/Soziales Frau Rombach 7108-14
 Herr Keil 7108-15 
 Frau Gündel 7108-16 

SPRECHZEITEN BÜRGERBÜRO: Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr
 Do.  14.00 - 17.30 Uhr

RECHNUNGSAMT
Leitung Herr Lehmann 71 08-10
Steuern, Abgaben Frau Plesz 71 08-11
Abwassergebühren (gesplittet) 
Gemeindekasse Frau Eble 71 08-12 
 Frau Motz 71 08-13
BAUAMT
Leitung Herr Kiss 71 08-30
Technik Herr Kurze 71 08-33
Verwaltung Frau Langenbacher 71 08-35
 Frau Wihler 71 08-31

BAUHOF 
Verwaltung  9 41 04
WASSER Wassermeister 0151 / 16 35 99 52

RECYCLINGHOF/KLÄRANLAGE  9 08 95 26
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 19.00 Uhr 
 Sa.  9.00 - 13.00 Uhr

BÜCHEREI  9 45 19
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 20.00 Uhr
Öffnungszeiten während der Schulferien Mi.  16.00 - 19.00 Uhr
werden gesondert veröffentlicht Do.  9.00 - 11.00 Uhr

JUGENDZENTRUM  90 81 23
FORSTAMT  0162/2550711
NATURZENTRUM  71 08-80
SCHWIMMBAD  9 52 96 12
SCHULEN
Neunlinden-Schule Ihringen  9 95 47-0
Kernzeitbetreuung  9 95 47-15
Schulsozialarbeit Axel Schimpff  0151 65723026
Albert-Schule Ihringen  12 72
Mambergschule Wasenweiler  53 80
Kernzeitbetreuung Wasenweiler  0160/99 57 03 27
KINDERGARTEN ARCHE  57 54
KINDERGARTEN HINTERHÖF  13 45
KINDERGARTEN ST. JOSEPH, WASENWEILER 54 43

Ortsteil Wasenweiler
E-MAIL: ov.wasenweiler@ihringen.de  TELEFAX: 71 08 50
ORTSVORSTEHER HERR LAI  TELEFON: 214  E-MAIL: lai.alois@ihringen.de
ÖFFNUNGSZEITEN ORTSVERWALTUNG:  Di  8.00 - 10.00 Uhr 
SPRECHZEITEN HERR LAI: Di  8.00 - 12.00 Uhr  
  Mi  17.00 - 19.00 Uhr 
Außerhalb der Öffnungszeiten der OV wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro

AUF EINEN BLICK www.ihringen.de
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AMTLICHES www.ihringen.de

Pheromonverfahren Ihringen 2021 
Pheromonverwirrung 
Das rechtzeitige Aushängen der Pheromondispenser ist eine 
Grundvoraussetzung für die optimale Funktion der Pheromon-
verwirrung. Diese biologische Bekämpfung der verschiedenen 
Traubenwickler hat sich sehr bewährt. Aus diesen Grund ist es not-
wendig, dass sich alle Winzer an dieser Aktion in den vorgesehenen 
Rebflächen beteiligen. 
 
Hierzu sind vier Termine vorgesehen:  
Samstag 27.03.21 
Umlegung Schlichten / Kammerten, Mittlere Bühl, Pöpi, Katzen-
stein- u. Kreuzbuck 
Treffpunkt: 8 Uhr wie bisher oberhalb des Wasserauffangbeckens 
Ziegele 

Schachen- u. Schmerberg, Langackern, Eck, Enistal, Lilienhof u. 
Stalleck 
Treffpunkt 13 Uhr wie bisher Ortsausgang Eckweg 
 
neu in diesem Jahr Lenzenberg u. Maienbrunnen 
Treffpunkt: 15 Uhr auch Ortsausgang Eckweg 
 
Montag 29.03.21 
Winklerberg 
Treffpunkt 16 Uhr wie bisher Parkplatz Oberbrunnen 
 
Dienstag 30.03.21 
Fohrenberg 
Treffpunkt 16 Uhr wie bisher Parkplatz Oberbrunnen 
 
Der Schutz aller Beteiligten vor einer COVID 19 Infizierung hat 
höchste Priorität 
Aus diesem Grund sind größere Menschenansammlungen zu ver-
meiden. Hierzu empfielt es sich, daß die Gebietsleiter das Material bei 
mir abholen u. sich mit den Helfern in den jeweiligen Einsatzgebieten 

treffen. Bei der Ausbringung der Dispenser besteht keine Gefahr, da 
die Helfer alleine in den Rebzeilen tätig sind u. genügend Abstand zu 
anderen Teilnehmern haben. Personen mit typischen Krankheitsymp-
tomen sollten sich nicht an der Aktion beteiligen. Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir im Anschluß an dieser Aktion auch in diesem Jahr aus 
gegebenem Anlass keine Getränke u. Imbiss anbieten. 
Die Einhaltung aller vorgeschriebenen Maßnahmen ist der bes-
te Schutz vor einer Infizierung 
 
Die abzuhängende Fläche beträgt ca. 400 ha. Daher bitten wir, bei 
einer bis zu 50 ar bewirtschaftenden Fläche, je 1 Person zur Verfü-
gung zu stellen. Wir bitten entsprechende Gerätschaften (Schürze, 
Umhängetasche o.ä.) mitzubringen. 
 
Alle betroffenen Winzer werden gebeten, sich an der Aktion 
zu beteiligen. Interessierte Bürger, Freunde, Nachbarn u. Bekann-
te, sind zur Unterstützung dieses Gemeinschaftsprojektes ebenso 
herzlich willkommen. Bitte unterstützen Sie diese umweltschonen-
de Aktion durch Ihre Mithilfe. 
Die Aktion zur Reduzierung des Pestizideinsatzes , ist im Biodiversi-
tätsstärkungsgesetz 2021 festgeschrieben. Dies war ein Kompromis 
aus dem geplanten Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 
 
Damit die Berechnung dieser Pheromonmaßnahme korrekt erfol-
gen kann, sind alle Flächen- Änderungen (wie Rodungen, Neupflan-
zungen, Wechsel des Bewirtschafters) bis 30.04.2021 an Frau Fin 
info@winzergenossenschaft-ihringen.de oder Tel. 07668 9036-21 zu 
melden. 
 
Versicherungsschutz: 
Alle Helfer an dieser Aktion tragen sich in das Teilnehmer-Formular 
beim jeweiligen Gebietsleiter ein u. sind somit automatisch bei der 
zuständigen Berufsgenossenschaft mit versichert. 
 
Hanspeter Schillinger 
Verfahrensleiter 
Tel 1474 

Pheromonverfahren Wasenweiler –  
Samstag 3. April 2021 / 8:00 Uhr / 
Treffpunkt dezentral im Weinberg beim Startpunkt der jeweili-
gen Gruppe. 
Aufgrund der Corona Situation (COVID-19) und des Infektions-
schutzgesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen, werden wir uns 2021 dezentral treffen. 
 
Hierzu treffen wir uns um 8:00 Uhr im Weinberg, am Startpunkt 
der jeweiligen Gruppe. Wir bitten sämtliche Verfahrensteilnehmer 
mit entsprechender Personenzahl und entsprechender Gerätschaft 
(Eimer, Umhängetasche, o.ä.) zu erscheinen. Interessierte Bürger, 
Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen. Bleiben Sie aber 
zu Hause, wenn Sie Grippesymptome, wie Husten, plötzlich auftre-
tendes Fieber, Schnupfen, Schüttelfrost, Kopf-, Muskel- und Glieder-
schmerzen, etc. haben. Vermeiden Sie Körperkontakt. Ein freundli-
ches Lächeln bei der Begrüssung soll einen Händedruck ersetzen 
und halten Sie Abstand. 

Wir bitten darum, die Flächenänderungen dem Verfahrensleiter 
Fabian Flubacher fabianflubacher@yahoo.de / Tel.: 0160 984 15 419 
vor dem 3.04.2021 zu melden. 
 
Aufgrund der besonderen Situation verzichten wir in diesem Jahr 
auf den geselligen Teil des Ausklangs in der WG Wasenweiler 
und bieten keinen Wein und keinen Imbiss zum Abschluss an. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

Anbei die Koordinaten der Gruppenleiter und die Treffpunkte, wo 
die jeweilige Gruppe starten wird. 
 
Gruppenleiter: Mobilnummer Treffpunkt 
Marcel Flubacher +49 160 979 366 30 Friedhof, Wasenweiler 
Karlheinz Vögele +49 160 521 639 8 Kirchtal / Aufstieg 
  Panoramaweg 
Ralf Selinger +49 151 117 477 52 Staig / Bank 
Fabian Flubacher +49 160 984 154 19 Eichen / Lindenbaum 
  Platz 
Frank Briem +49 160 551 887 9 WG Wasenweiler 
Sylvia Rudmann +49 163 977 202 6 WG Wasenweiler 
Werner Giener +49 160 948 568 63 WG Wasenweiler 
Reinhard Vögele +41 78 607 25 89 Eck / Wanne Kastani-
  enbaumplatz 
Klaus Selinger +49 172 942 591 7 Bürkle / Siginger Bank 
Klaus Sauerbuger +49 171 194 756 7 Hanglage / Breiten-
  acker / mittlerer Weg 
  West / Reben Heger 
Frank Ufheil +49 170 635 249 4 Muthental / unterer 
  Weg Hanglage / Nuss-
  baum zur Landstrasse 
  Wasenweiler-Bötzingen 
Hanspeter Stiefel +49 171 677 014 7 Wanderhütte Kinzgen 
 
Die Gruppenleiter werden Sie vor dem Verfahrenstermin kontaktie-
ren zur Gruppenbildung 2021.  

Ihre Gruppenleiter Wasenweiler 
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Der Badische Landwirtschaftliche  
Hauptverband e.V. informiert 
Das freie Betretungsrecht und seine Grenzen  
Jedermann hat das Recht auf Erholung in der freien Landschaft. 
Das freie Betretungsrecht muss jeder Grundeigentümer aufgrund 
der Sozialpflichtigkeit seines Grundeigentums dulden, aber nicht 
schrankenlos. Gesetzliche Vorgaben und Verbote sind zu beachten! 
 
Gebot der Rücksichtnahme 
Jeder Erholungssuchende muss nach § 43 Naturschutzgesetz auf 
die Belange der Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten 
Rücksicht nehmen. Gute Kontrollfrage: „Wäre das meine Wiese, fände 
ich dann das toll, wenn Fremde sich so verhielten, wie ich gerade?“ 
 
Betreten der freien Landschaft 
Die freie Landschaft darf nur auf Straßen und Wegen (öffentlichen 
und privaten) sowie auf ungenutzten Grundflächen betreten wer-
den. Ungenutzte Flächen sind Ödlandflächen, aber auch Stoppelfel-
der nach der Ernte und vor der erneuten Bestellung. 
Für landwirtschaftliche Flächen gilt nach § 44 Naturschutzgesetz ein 
Betretungsverbot für
•	 Äcker in der Zeit zwischen Saat oder Feldbestellung und Ernte
•	 Grünland (Wiesen und Weiden) in der Zeit des Aufwuchses und 

der Beweidung, d.h. ab dem Einsetzen der Vegetation im Frühjahr 
bis zur Winterruhe im Herbst.

•	 Sonderkulturen wie Obst oder Reben während des ganzen Jahres
 
Das Betretungsverbot gilt unabhängig davon, ob der Landwirt seine 
Fläche eingezäunt hat oder nicht. Er darf sein Grundstück einzäunen, 
muß es aber nicht. 
 
Betreten des Waldes 
Der Wald darf auf der ganzen Fläche betreten werden. Verboten ist 
nach dem Waldgesetz für alle Waldbesucher auch ohne Sperrschil-
der (!) jedoch das Betreten von
•	 Waldflächen und Wegen (!) während des Holzeinschlags und der 

Aufbereitung
•	 Naturverjüngungen (= alle Waldflächen mit Jungwuchs), Forstkul-

turen, Pflanzgärten
•	 forst- oder jagdbetrieblichen Einrichtungen (z.B. Jägerstände) 

oder
•	 gesperrten Waldflächen, z.B. nach Stürmen oder während Treib-

jagden
 
 
Radfahren 
Das Radfahren, auch mit Mountainbikes, ist in Wald und Feldflur 
ganzjährig außerhalb von Wegen verboten. Für Radfahrer gilt also 
immer ein generelles Wegegebot. 
Diese Wege müssen in der freien Landschaft zum Radfahren geeig-
net sein, im Wald eine durchgängige Mindestbreite von zwei Meter 
aufweisen. Abteilungsgrenzen und Schleifwege sind keine Wege 
und für Radfahrer, auch für Mountainbiker, tabu. Werden Weg als 
Radwege ausgewiesen, sollte der Eigentümer auf einem Vertrag be-
stehen, der u.a. die Haftung regelt. 

Reiten 
Das Reiten ist in der freien Landschaft nur „auf hierfür geeigneten (!) 
privaten und beschränkt öffentlichen Wegen“ erlaubt. Ähnlich ist 
dies im Wald. Nur ist es dort auf Fußwegen und gekennzeichneten 
Wanderwegen unter 3 Meter Breite verboten.
Wiesen, Felder und Äcker sind also für Reiter ebenso ganzjährig tabu 
wie im Wald Abteilungsgrenzen oder gar das Bestandesinnere, au-
ßer Eigentümer oder Pächter erlauben dies ausdrücklich. Der Eigen-
tümer von Privatwegen kann das Reiten verbieten, wenn erhebliche 
Schäden oder Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Nut-
zung zu erwarten sind. 
 
Verbote sind bußgeldbewehrt! 
Wer landwirtschaftliche Flächen entgegen der Verbote betritt bzw. 
außerhalb geeigneter Wege mit dem Fahrrad fährt oder reitet, be-
geht eine Ordnungswidrigkeit, für die ihm eine Geldbuße von bis zu 
15.000 € droht; zusätzlich Schadensersatzansprüche des Landwirts. 

Gemeinde 
79241 Ihringen 
 

Zur Verstärkung unseres Teams im Kaiserstuhlbad suchen wir 
zum 10.05.2021, 

einen Rettungsschwimmer  
mit Rettungsschwimmerabzeichen  

(DRSA) Silber (m/w/d),  
alternativ einen Fachangestellten  

für Bäderbetriebe (m/w/d) 
 
in Vollzeit, Teilzeit oder im Rahmen einer geringfügigen Be-
schäftigung. 
Die Gemeinde Ihringen ist mit rund 6.100 Einwohnern die 
Gemeinde mit den höchsten Temperaturen in Deutschland. 
Diese Wärme tragen die Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde in ihren Herzen. Wunderschön gelegen, am südli-
chen Kaiserstuhl, der Toskana Deutschlands, ist Ihringen 
auch für Touristen und Weinliebhaber ein willkommenes 
Ziel. Unsere Freizeitangebote und das kulturelle Programm 
sind vielfältig. Dabei erfreut sich unser Schwimmbad gro-
ßer Beliebtheit bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, so-
wie den Gästen aus nah und fern. 

Ihre Aufgaben:
•	 Beaufsichtigung des Badebetriebs und Gewährleistung der 

Sicherheit aller Badeeinrichtungen;
 
Ihr Profil:
•	 Für diese Tätigkeit benötigen Sie das Rettungsschwimmerab-

zeichen (DRSA) Silber und einen Erste-Hilfe-Schein;
•	 gute körperliche Fitness;
•	 Bereitschaft zum Schichtdienst auch am Wochenende und an 

Feiertagen;
•	 hohe Kunden- und Serviceorientierung, Freude am Umgang 

mit Menschen;
•	 Teamfähigkeit, hohes Verantwortungsbewusstsein, Zuverläs-

sigkeit und Belastbarkeit
•	 selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten;
 
Das bieten wir Ihnen:  
•	 Vergütung nach den Bestimmungen des TVöD mit den Zu-

satzleistungen des Leistungsentgelts sowie der Jahresson-
derzahlung;

•	 Mitglied im Fitnessverbund „Hansefit“ und direkte ÖPNV An-
bindung nach Freiburg im Breisgau.

 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 
06.04.2021 an das Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstraße 
42, 79241 Ihringen oder per Mail an bewerbung@ihringen.de . 
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Waßmer unter Tel. 
07668/7108-22 gerne zur Verfügung. 

Lieber Winzer und Landwirte, 
uns erreichen vermehrt Hinweise zum Thema Sauberkeit im 
Wegebau. Wir appellieren daher an die Gemeinschaft: 
wenn jeder den Bereich um sein Grundstück sauber hält, ist 
schon ganz viel gewonnen. 
 
Vielen Dank für Ihren solidarischen Einsatz. 



     MITTWOCH, 24. MÄRZ 2021 | 5Mitteilungsblatt der Gemeinde Ihringen

Keine Duldungspflicht bei organisierten Veranstaltungen 
Der Eigentümer muß das Betreten, Befahren oder Bereiten seiner 
Flächen nur dulden, wenn es „zum Zwecke der Erholung“ erfolgt. 
Organisierte Veranstaltungen, wie u.a. Mountainbikewettbewerbe, 
Nordic-Walking Kurse, Ausritte von Reiterhöfen oder die Anlage 
von Loipen, muß er vorher genehmigen. Dazu ist er weder verpflich-
tet, noch muß dies kostenlos dulden. 
 
Hundebesitzer, die ihren Vierbeiner sein Geschäft auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen verrichten lassen, geraten gleich mehr-
fach mit dem Gesetz in Konflikt. Hundekot muß als Abfall i. S. des 
Abfallrechtes ordnungsgemäß entsorgt werden (sonst Bußgeld bis 
zu 50 €). 
Das Verunreinigen von Grundstücken beim Betreten der freien Land-
schaft ist mit Bußgeldern von bis zu 15.000 Euro bewehrt. 
Ein Leinenzwang gilt nur in Naturschutzgebieten, falls in der Verord-
nung geregelt oder kraft Polizeiverordnung der Gemeinde. 
 
Mit dem Auto zum Spaziergang/Gassi gehen? 
Auf allen öffentlichen Feld- und Waldwegen ist gemäß § 3 Abs. 2 
Nummer 4 Landesstraßengesetz ausschließlich der Fahrzeugverkehr 
zum Zwecke der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken 
erlaubt. Das Befahren von Feld- oder Waldwegen und das Abstellen 
von Fahrzeugen auf oder an diesen im Rahmen der Erholung ist ver-
boten und wird als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld geahndet. Dies 
gilt ausdrücklich auch für die Eingangsbereiche solcher Wege. Diese 
Wege müssen immer in der gesamten Wegebreite für die ungehin-
derte Durchfahrt von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Maschinen oder auch von Rettungsfahrzeugen wie der Feuerwehr 
zur Verfügung stehen. 
Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge auf den dafür vorgesehenen Park-
plätzen ab. 

 Verkehrsbeschränkungen in Ihringen und Wasenweiler  
(aktuell Online auf www.ihringen.de)  

Wo Wann Was

Ihringen 

Ihringen, Achkarrenstraße im Bereich des 
Anwesen Nr.21

19.03. - 11.06.2021 Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung im Zuge der 
Achkarrenstraße

Ihringen, Maienbrunnenstraße im Bereich des 
Anwesens Nr. 51

17.03. - 02.07.2021 Gehwegsperrung im Zuge der Maienbrunnenstraße

Ihringen, Bachenstraße am Anwesen Nr. 22 19.02. - 28.05.2021 Aufstellung eines Gerüstes auf dem Gehweg am Anwe-
sen Bachenstraße Nr. 22

Ihringen, Schwarzwaldstraße beim Anwesen Nr. 5 15.03. - 28.05.2021 Halbseitige Sperrung im Zuge der Schwarzwaldstraße

Ihringen, Vogelgasse im Bereich des Anwesens Nr.17 22.02. - 09.04.2021 Während der Abrissarbeiten Vollsperrung der Vogelgas-
se im Bereich des Anwesens Nr.17 mit 1m Notweg.
Außerhalb der Arbeitszeit ist eine Durchfahrt möglich.

Ihringen, Breisacherstraße, Gehweg im Bereich des
Anwesens Nr. 24

15.03. - 09.04.2021
(max. 1 Tag)

Gehwegsperrung im Zuge der Breisacherstraße

Ihringen, Maienbrunnenstraße im Bereich des 
Anwesens Nr. 39/ Kreuzung Himmelburgstraße

22.03. - 31.03.2021
(max. 5 Tage)

Vollsperrung der Maienbrunnenstraße und 
Himmelburgstraße im Kreuzungsbereich

Ihringen, Bürchleweg (Abschnittsweise) 17.03. - 26.03.2021
(max. 1 Tag)
vorsl. am 19.03.21

Abschnittsweise Vollsperrung des Bürchleweges wegen 
Baumpflegearbeiten zur Herstellung der Verkehrssicher-
heit

Ihringen, Haldenweg im Bereich des Anwesens Nr. 4 01.03. - 31.03.2021
(max. 2 Wochen)

Vollsperrung des Haldenwegs

Wasenweiler

Wasenweiler, Hauptstraße im Bereich vom Kreuzungs-
bereich Neumattenstraße bis ca. Hauptstraße Nr. 25

!!Noch keine VAO!!-
Voraussichtlicher 
Beginn April 2021

Abschnittsweise Vollsperrung im Zuge der Hauptstraße 

Gemeindekasse Ihringen  
Fälligkeit 1. Abschlagszahlung  
Wasser- und Abwassergebühren 
Wir weisen Sie darauf hin, dass die 1. Abschlagszahlung 2021 
für Wasser- und Abwassergebühren am 31.03.2021 zur Zah-
lung fällig ist. 

Bitte überweisen Sie die Abgabenschuld pünktlich zum Fällig-
keitstermin auf ein Konto der Gemeinde Ihringen, um unnötige 
Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren 
zu verhindern. 

Volksbank Breisgau-Markgräflerland 
IBAN: DE45680615050010615518
BIC: GENODE61IHR

Sparkasse Staufen-Breisach 
IBAN: DE53680523280006000095 
BIC: SOLADES1STF 

Vermerken Sie bitte auf dem Überweisungsträger den Zah-
lungspflichtigen und das Buchungszeichen 5.8888... . 

Allen Zahlungspflichtigen, die am Lastschrifteinzugsverfahren 
teilnehmen, werden die Beträge zum Fälligkeitstermin vom an-
gegebenen Girokonto abgebucht. 

Gemeindekasse 
Tel: 7108-12 oder -13
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MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES

Ausbruch von Geflügelpest im Elsass tangiert 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald nicht 
Fachbereich Veterinärwesen des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald informiert vorsorglich über Hygienemaßnahmen 
Im nördlich von Colmar gelegenen Beblenheim im Elsass ist auf ei-
nem Geflügelbetrieb ein Ausbruch der Geflügelpest, H5N8, festge-
stellt worden. Es handelt sich um den ersten Fall im Departement 
Haut-Rhin seit dem Auftreten des Virus in Frankreich im November 
2020. 
 
Um jegliches Risiko einer Ausbreitung zu verhindern, wurden um 
den Ausbruchsbetrieb eine 3-km-Schutzzone und eine 10-km-Über-
wachungszone eingerichtet, innerhalb derer die Verbringung von 
Geflügel verboten ist und strenge Hygienemaßnahmen eingehal-
ten werden müssen. Bislang tangiert dieser Ausbruch den Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald nicht. 
 
Das H5N8-Virus ist nicht auf den Menschen übertragbar und wird 
durch Zugvögel übertragen. Deshalb weist das Veterinäramt alle 
Geflügelhalter darauf hin, dass zum Schutz von Nutzgeflügel die 
geforderten Biosicherheitsmaßnahmen sorgfältig ungesetzt werden 
müssen. Das Nicht-Einhalten der Biosicherheitsmaßnahmen kann im 
Seuchenfall zu einer Kürzung der Entschädigungszahlungen führen. 
Ebenfalls besteht die Pflicht, alle Hühnerhaltungen bereits ab dem 
ersten Tier beim Veterinäramt registrieren zu lassen. Jäger sollten 
zudem wachsam bezüglich kranker oder gefallener Wildvögel sein. 
 

Für Geflügelhaltungen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit 
mehr als 1.000 Stück Geflügel hat der Tierhalter sicherzustellen, dass: 
 
1.  Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder sonstigen Standorten 

gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert 
sind, 

2.  die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von be-
triebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung 
oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese 
Personen die Schutz- und Einwegschutzkleidung nach Verlassen 
des Stalles oder sonstigen Standortes des Geflügels unverzüg-
lich ablegen, 

3.  Schutzkleidung nach Gebrauch mindestens 1 Mal pro Woche 
gereinigt und desinfiziert und Einwegkleidung nach Gebrauch 
unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

4.  nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu 
eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und 
desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die freige-
wordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrich-
tungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

5.  betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1Satz 1 
und 2 der Viehverkehrsverordnung unmittelbar nach Abschluss 
eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz gereinigt 
und desinfiziert werden, 

6.  Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der 
Geflügelhaltung eingesetzt und in mehreren Ställen oder von 
mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils vor der 
Benutzung in einem anderen Stall oder im abgebenden Betrieb 
vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

7.  der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur 
Aufbewahrung des verendeten Geflügels nach jeder Abholung, 
mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert 
wird oder werden, 

8.  eine betriebseigene Einrichtung zum Waschen der Hände sowie 
Einrichtungen zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur 
Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

9.  Eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt 
und hierüber Aufzeichnungen geführt werden. 

 
 MITTEILUNGEN DES 

LANDRATSAMTES MITTEILUNGEN VON BEHÖRDEN

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
Abteilung Landwirtschaft, Ländlicher Raum, 

Veterinär- und Lebensmittelwesen 
 

Bekanntmachung 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat auf Antrag gemäß § 15 Abs. 
2 der Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz zur Durchführung weinrechtlicher Vorschriften mit Be-
scheid vom 18.03.2021 für die Grundstücke Flst.-Nrn. 8221 und 8228 
auf Gemarkung Ihringen die Bezeichnung 
 

„Winklerfeld“ 
 
als „Kleinere Geographische Einheit“ im Sinne von § 23 Abs. 1 Nr. 2 
Weingesetz in die Weinbergsrolle eingetragen. Die Nutzung der hier 
genehmigten weinrechtlichen Bezeichnung „Winklerfeld“ ist nur 
für die Erzeugnisse der Flur stücke zulässig, für welche eine Geneh-
migung vorliegt. Die Aus dehnung auf weitere Flur stücke innerhalb 
derselben Bezeichnung (Katasterlage) bedarf eines weiteren An-
trags. Die Genehmi gung ist an das Flurstück und nicht an den An-
tragsteller gebun den. 
 
Diese Mitteilung gilt als Bekanntgabe gemäß § 15 Abs. 7 der Verord-
nung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur 
Durchführung wein rechtlicher Vorschriften. 
 
gez. Dr. Volker Steinmetz 
 

Wechseln 
Sie das 
Schuhwerk 
(Stallschu-
he nur für 
den Stall)

Ziehen Sie 
Schutz-
kleidung an

Waschen 
Sie die 
Hände

Erneuter 
Kleider-
wechsel
(Schutz-
kleidung 
bleibt im 
Stall)

Wechseln 
Sie zurück 
in das Schuh-
werk mit 
dem Sie zum 
Stall gegan-
gen sind

Waschen 
Sie die 
Hände

Bevor Sie den Stall/ 
das Gehege betreten

Wenn Sie den Stall/ 
das Gehege verlassen

Halten Sie Ihr Geflügel so, dass Wildvögel keinen Zugang haben!

Nutzgeflügel schützen

Stallen Sie Ihr Geflügel auf:

Wenn sich in der Umgebung 
der Vogelzug bemerkbar 
macht. 

Wenn in der Nähe tote oder 
kranke Wildvögel gefunden 
wurden.

Säubern/
desinfizi-
ren Sie Ihr 
Schuhwerk 
bevor Sie 
den Stall 
betreten

© Bundesregierung 



     MITTWOCH, 24. MÄRZ 2021 | 7Mitteilungsblatt der Gemeinde Ihringen

EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE Ihringen 
Wochenspruch: 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen las-
se sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für 
viele. 
(Matthäus 20,28) 

Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 (dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-ihringen.de 

Sonntag, 28.03. 
9.45 h – Gottesdienst – Pfr. Sebastian Bernick 

Hinweis: 
Der traditionelle „Abendsegen an Palmsonntag“ muss leider entfallen. 

Der Gottesdienstbesuch ist ohne Voranmeldung möglich. Eine 
Dokumentation der Kontaktadressen aller Besucher erfolgt am Ein-
gang. 
Bitte tragen Sie in der Kirche medizinische Masken (KN95/N95, FFP2 
oder OP-Masken) und beachten Sie die geltenden Sicherheits- und 
Hygienevorschriften. 
Wahren Sie bitte mindestens 2 m Abstand zu anderen Personen. 
 
Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Wenn Sie Stille suchen oder in 
unserer Kirche beten wollen, sind Sie herzlich willkommen. 
 
Trauerfeiern und Beisetzungen finden unter freiem Himmel auf 
dem Friedhof statt. Es gilt eine Obergrenze von maximal 100 Teilneh-
menden. Bitte sorgen Sie selbstverantwortlich für die Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes von 1,5 m und tragen Sie zu jeder Zeit einen 
Mund-Nasen-Schutz. 
 
Herzliche Segensgrüße 
Vera Jakob, Sekretariat 

SEELSORGEEINHEIT 
BREISACH-MERDINGEN 
KATH. PFARRGEMEINDE  
MARIÄ HIMMELFAHRT
Pfarrbüro Merdingen, Tel. 07668 241
Öffnungszeiten Büro Merdingen:
Di/Mi/Do/Fr   von 10 - 12 Uhr
Do    von 16 - 18 Uhr

Samstag, 27. März 2021 
17.00  Breisach Münster, Beichtgelegenheit in der Fastenzeit - 
  längstens bis 17.30 Uhr (W. Bauer) 
18.00  Breisach Münster, Eucharistiefeier am Vorabend 
  (W. Bauer) 
18.00  Gündlingen Eucharistiefeier am Vorabend zu 
  Palmsonntag (G. Eisele) 
 
Sonntag, 28. März 2021 - Palmsonntag 
09.00  Niederrims. Eucharistiefeier (J. Brauchle) 
09.00  Wasenweiler  Eucharistiefeier (G. Eisele) 
  Gebet für Leo und Monika Briem 

10.30  Breisach Münster, Eucharistiefeier 
  (W. Bauer/H. Wochner) 
10.30  Merdingen Eucharistiefeier (A. Lehmann) 
10.30  Oberrimsingen Eucharistiefeier (J. Brauchle) 
18.00  Breisach Münster, Gemeindebußfeier 
  (Bußgottesdienst) (W. Bauer) 
18.00  Merdingen Gemeindebußfeier (Bußgottesdienst) 
  (J. Brauchle) 
 
Montag, 29. März 2021 
09.00  Breisach Josefskirche, Eucharistiefeier (W. Bauer) 
 
Donnerstag, 01. April 2021 - Gründonnerstag 
18.00  Breisach Münster, Eucharistiefeier - Feier des Abend-
  mahles (W. Bauer) 
18.30  Gündlingen Wort-Gottes-Feier zum Gedenken des 
  Hl. Abendmahls mit Kommunionfeier 
  (H. Wochner) 
19.00  Merdingen Eucharistiefeier - Feier des Abendmahles 
  (A. Lehmann), 
  anschließend Ölberggang (U. + H. Wochner) 
19.30  Wasenweiler  Eucharistiefeier - Feier des Abendmahles 
  anschl. Betstunde (J. Brauchle) 
20.00  Niederrims. Eucharistiefeier - Feier des Abendmahles 
  (G. Eisele) 
20.00  Oberrimsingen Eucharistiefeier - Feier des Abendmahles 
  (Pater Busch) 
 
Freitag, 02. April 2021 – Vorankündigung für Karfreitag in Wa-
senweiler 
15.00   Feier des Leidens und Sterbens unseres 
  Herrn Jesu Christi (G. Eisele) 
 
Aktuelle Informationen zu Gottesdiensten und sonstigen Terminen 
finden Sie auf der Homepage: www.se-breisach-merdingen.de und im 
Pfarrblatt der Seelsorgeeinheit, dieses liegt in den Kirchen aus 
 

Mitteilungen 

„Unsere Seelsorgeeinheit blüht auf“ – eine Mitmachaktion un-
serer Ministranten 
Liebe Gemeinde, 
in den Tagen auf Ostern hin sind unsere Ministranten wieder in den 
Gemeinden unterwegs um Nachbarn, Bekannten und Freunden 
Blumengrüße über den Briefkasten zu verteilen. Diese besonderen 
Papier - Blumen enthalten gute Wünsche zum Osterfest und wurden 
von den Minis ausgeschnitten und gefaltet. Sie blühen entweder in 
einer Wasserschale auf, können als Fensterschmuck aufgeklebt, auf 
den Tisch gelegt oder als Lesezeichen verwendet werden. Wir wün-
schen Ihnen viel Freude daran und Frohe Ostern. 
Christine Engler und Uschi Wochner – auch im Namen der Minist-
ranten 

Ostergarten Ehrenstetten digital 
Der bekannte Ehrenstettener Ostergarten in diesem Jahr coronabe-
dingt digital gestaltet. Es gibt eine Version für Kinder (und ab Palm-
sonntag für Erwachsene). 
Unter folgendem Link steht eine digitale Version für Kinder zur Verfü-
gung: https://youtu.be/EpMi2mIPXdw 

 

KIRCHEN www.ihringen.de

© Bundesregierung 
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EVANGELISCHE  
GEMEINSCHAFT E.V.

Die Evang. Gemeinschaft Ihringen, 
wünscht allen Leserinnen und Lesern des 
Gemeindeblattes aus Ihringen und Wa-
senweiler, von ganzem Herzen alles Gute, 
Gottes Segen und eine schöne Woche. 
Besuchen Sie doch einfach unsere Seite 
im Internet unter: www.lgv-ihringen.de 
(bei Fragen Tel. 07668-286) 
 

Information: 
Keine Veranstaltungen unter der Woche. Bei Änderungen werden 
wir eine Info versenden. 
 
Sonntag, 28. März 
11:00 Uhr  Gottesdienst,Thema: Erwartungen 
 mit Ruben Heinzmann, FSJler 
Livestream des Gottesdienstes über www.lgv-ihringen.de 

Kein Kinderprogramm „Entdeckertreff“ und kein Kükennest. 
Den ganz Kleinen (0-2) steht der Eltern-Kinde-Raum zu Verfügung. 
 
Freitag, 02. April, Karfreitag 
18:00 Uhr  Gottesdienst 
Livestream des Gottesdienstes über www.lgv-ihringen.de 
Kein Kinderprogramm „Entdeckertreff“ und kein Kükennest 
Den ganz Kleinen (0-2) steht der Eltern-Kind-Raum zur Verfügung. 
 
Sonntag, 04. April 
11:00 Uhr  Gottesdienst, 
Livestream des Gottesdienstes über www.lgv-ihringen.de 
Kein Kinderprogramm „Entdeckertreff“ und kein Kükennest. 
Den ganz Kleinen (0-2) steht der Eltern-Kinde-Raum zu Verfügung. 
 
Alle sollen den Namen des Herrn loben. Denn allein sein Name ist 
groß und sein Ruhm überragt Erde und Himmel! 
Psalm 148, Vers 13 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
i. A. Friedbert Müller 

VEREINE www.ihringen.de

TURNVEREIN 
Ihringen 1921 e.V.

Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle bleibt geschlossen. 
Kontakt + Infos unter: e.bitzenhofer@tv-ihringen.de 

Wir suchen eine/n Freiwilligendienstleistende/n im Sport 
Wir, der TV Ihringen 1921 e. V. (anerkannte Einsatzstelle für die Frei-
willigendienste im Sport), bieten dir die Möglichkeit, ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) „Sport und Schule“ zu absolvieren. 

Das FSJ Sport und Schule ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr, 
das pädagogisch begleitet wird und Erfahrungsräume für Freiwilli-
ge eröffnet. Der Erwerb persönlicher Kompetenzen und sportlicher 
Lizenzen sowie Berufs- und Engagementorientierung stehen im Mit-
telpunkt. 

Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 15.08.2021 bis 14.08.2022 
eine/n sportbegeisterte/n, engagierte/n und selbstbewusste/n 
Jugendliche/n im Alter von 16 bis 26 Jahren. 
Weitere Infos zur Bewerbung findest du unter 
www.tv-ihringen.de 

Wir freuen uns auf dich! 

Übungen und Bewegungsspiele für Kinder 
Muck und Minchen Test/Bewegungspäckchen für Kinder findet Ihr 
auf unserer Homepage 
www.tv-ihringen.de 
 

 

SPORTVEREIN
Wasenweiler e.V.

Die nächste Altpapiersammlung findet am Samstag, 17.04.2021 
statt. 
Sollten es die Corona- Bestimmungen zulassen, werden wir un-
sere Altmetallsammlung ebenfalls am 17.04-2021 nachholen. 
Bitte beachten Sie unsere Mitteilungen hierzu. 
 

 

SCHÜTZENVEREIN 
Ihringen e.V.

SCHWARZWALDVEREIN 
Ihringen e.V.

Terminänderung *** Terminänderung *** Terminänderung 
11. - 16.08.2021 Wanderwoche in der Rhön 
Wandern im Land der offenen Fernen. 
Die Rhön ist eines der vielfältigsten Mittelgebirge Deutschlands: Vul-
kanruinen, hügelige Hochflächen, uralte Hochmoore, spektakuläre 
Basalt-formationen, mäandrierende Bachläufe und immer wieder 
sehr schöne Ausblicke. 

Genießt eine Stadtführung in Fulda und 4 eindrucksvolle Tageswan-
derungen von einem festen Quartier aus. 
Organisation + Wanderführer: Karl Heinrich Müller 
Tel.: 07668 9960595, @: k.h.mueller@t-online.de 

Anmeldung ist bis zum 30.06.2021 möglich 

Jubiläumsvideo – 100 Jahre TVI 
Liebe Turnvereinsmitglieder, 
liebe Freund*innen des TVI! 
Wir brauchen Eure Hilfe!!! Der Turnverein hätte eigentlich dieses 
Jahr ein großes Fest zu feiern, denn er wird 100 Jahre alt. Ganz 
schön alt und deswegen auch etwas ganz Besonderes. 
Da unser großes Fest, wegen der Pandemie, leider um ein Jahr 
verschoben werden muss, haben wir uns etwas Schönes einfal-
len lassen. Hier kommt Ihr ins Spiel. Der Plan ist ein großes Video 
zusammenzuschneiden, aus vielen kleinen Videos, die IHR uns 
zusendet. Dieses Geburtstagsvideo soll dann auf der Website des 
Turnverein Ihringen für alle zu sehen sein. 
Also was wir von Euch brauchen: ein kurzes Video (max. 20 sec.), 
in welchem Ihr dem Turnverein Eure Glückwünsche aussprecht 
und vielleicht noch erwähnt, was Ihr ihm für die Zukunft wünscht. 
Seid so kreativ wie nur möglich. Egal, ob Alt oder Jung, alle kön-
nen mitmachen. Die Qualität eines Handyvideos genügt. 
Bitte beachtet: alle im Video erkennbaren Menschen müssen mit 
der Veröffentlichung auf der Webseite einverstanden sein. 
Sendet dieses Video oder Fragen dazu gerne bis zum 15. Mai 
2021 an folgende E-Mail-Adresse: 100JahreTVI@gmx.de. 
Wir freuen uns auf Eure Videos! 
Euer Vorstandsteam des TVI  
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TENNISCLUB
Wasenweiler e.V. - Sport unter Freunden

Liebe Tennisfreunde, 
der Frühling hat sich mit milden Temperaturen bereits angekündigt. 
Die Vorbereitungen zum Saisonstart 2021 laufen, die Plätze werden 
gerichtet. Wir hoffen, die ersten Spiele Anfang bis Mitte April auf un-
serer Anlage austragen zu können. Das genaue Eröffnungsdatum 
werden wir an dieser Stelle noch mitteilen. 
Für Neulinge gleich zum Start: Wie wäre es mit einem Schnupper-
kurs, vielleicht als Ostergeschenk für Kinder, Erwachsene, Paare und 
Familien. Der jeweilige Kurs findet entsprechend den Corona-Ver-
ordnungen statt und kostet für 4 Stunden € 40,--. 
Bei Interesse Kontakt unter der E-Mail: matthias.lai@tc-wasenweiler.
de oder per Telefon: 0157-7 5380570. 
Über viele Anfragen würden wir uns besonders freuen und hoffen 
auf eine tolle Saison. 
Das Vorstandsteam 
 
 

 MUSIKVEREIN 
Ihringen

FÖRDERVEREIN MUSIKVEREINIHRINGEN e.V. 
„Wir halten zusammen“ – Benefizaktion der WG Ihringen 
Wie so viele Vereine, wurde auch unser Musikverein von der Coro-
na-Krise heftig getroffen. Wir mussten auf so vieles verzichten, was 
bis Anfang 2020 normal war und zu einem vielseitigen Jahrespro-
gramm gehörte: Proben, Auftritte, Konzerte, gelebte Kameradschaft. 
Neben dem ideellen „Verlust“ drückt auch die Sorge um leere Kassen: 
Es fehlen wichtige Einnahmen und Spenden aus abgesagten Kon-
zerten, Festen und traditionellen Veranstaltungen... 
Doch genau diese Einnahmen werden benötigt, um den Vereinsbe-
trieb und vor allem auch die Jugendausbildung künftig wieder er-
folgreich und in gewohnt hoher Qualität fortführen und ein aktives 
Vereins- und Dorfleben (mit-)gestalten zu können. 
Umso mehr freut es uns, dass uns die Winzergenossenschaft Ihrin-
gen in dieser schwierigen Situation unkompliziert unterstützt! Mit 
ihrer Aktion „Wir halten zusammen“ fließt pro verkaufter Flasche 
Wein der Corona-Edition 1 Euro an den Förderverein Musikverein Ih-
ringen e.V. und kommt somit direkt dem Musikverein sowie unserer 
Jugendausbildung zugute. 
Freunde der Blasmusik, Mitglieder, Gönner des Vereins, Eltern, Paten 
und alle, die eine wertvolle Jugendarbeit und unsere musikalischen 
Erfolge fördern möchten, haben ab sofort die einmalige Chance 

beim Genuss eines Ihringer Merlot & Cabernet Sauvignon Rosé auch 
noch Gutes zu tun! Die limitierte Auflage dieses exquisiten Tropfens 
ist ab sofort in der Vinothek der WG Ihringen oder im Online-Shop 
unterhttp://www.ihringer-shop.de erhältlich und freut sich auf viele 
Genießer. 

Wir möchten uns schon jetzt ganz herzlich bei der Winzergenossen-
schaft Ihringen und allen Unterstützern der Aktion bedanken! Mit 
jedem Kauf helfen Sie uns, unserer musikalischen Arbeit eine Zu-
kunftsperspektive zu geben, um diese auch in Zukunft erfolgreich 
weiterführen zu können. 
 

Der Musikverein Ihringen e.V. würde  

gerne den Sonntag versüßen…. 

Kuchenverkauf 
Sonntag, den 11. April 2021 

von 11.00 – 14.00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

Am Vereinsheim, Haus Fohrenberg 
 

Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie ein geeignetes 
Transportmittel (Kuchenbox, Teller o.ä.) mitzubringen. 

Bitte beachten Sie die Mundschutzpflicht und Abstandsregeln! 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung  
und auf Ihren Besuch. 

 
Die Musikerinnen und Musiker  
des Musikverein Ihringen e.V. 

WISSENSWERTES www.ihringen.de

Blutspende auch während der  
Osterzeit dringend benötigt 
Ferien und Feiertage wirken sich direkt auf den Vorrat von 
Blut für Therapie und Notfallversorgung aus. Deshalb ruft der 
DRK-Blutspendedienst dazu auf, jetzt Blut zu spenden. Die Blut-
spende ist weiterhin notwendig, erlaubt und sicher. 
 
Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste immer wieder 
vor Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von 
Blutpräparaten werden Blutspenden kontinuierlich benötigt. Auch 
in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ein-
schränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind Patienten 
dringend auf Blutspenden angewiesen. 
 
Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder an-
deren schweren Erkrankungen bittet Sie das DRK dringend um Ihre 
Blutspende. 

Dienstag, dem 06.04.2021 
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Festhalle, Jan-Ullrich-Str. 2 
79291 MERDINGEN 
 
Hier geht es zur Terminreservierung: 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/merdingen-festhalle 
 
Blutspende nur mit Online-Terminreservierung. Um in den ge-
nutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen 
Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, 
findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Termin-
reservierung statt. 
 
Blutspende. Mit Abstand sicher. Das DRK führt die Blutspende un-
ter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter 
hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisi-
ko liegt daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen! 
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Spender werden gebeten nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie 
sich gesund und fit fühlen. 
Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Hei-
serkeit, erhöhte Körper-temperatur), sowie Menschen die Kontakt 
zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten 
zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blut-
spende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende 14 Tage 
pausieren. 
 
Bei Fragen rund um die Blutspende steht Ihnen die kostenfreie Ser-
vice-Hotline unter 0800-11 949 11 zur Verfügung. Aktuelle Informa-
tionen finden Sie auch unter: www.blutspende.de/corona/ 
 

April 2021: Entlastung für  
Stammkundinnen und -kunden im RVF 
Alle mit RegioKarten Abo und Jahreskarte erhalten halben 
Gratis-Monat 
Nachdem im Sommer mit dem bwAboSommer eine Dankeschön-Ak-
tion für treue Kundinnen und Kunden des ÖPNV stattgefunden hat, 
wird es nun zusätzlich eine direkte Entlastung für erwachsene Fahr-
gäste geben: den bwTreueBonus. Möglich wird dies, weil das Land 
Baden-Württemberg entsprechende Finanzmittel zur Verfügung 
stellt. So bedanken sich das Land Baden-Württemberg und die Ver-
kehrsverbünde für die Treue der Fahrgäste in einer schwierigen Zeit. 
 
Im RVF profitieren alle Fahrgäste mit einer Jahreskarte (RegioKarte 
Jahr) oder mit einem Abonnement der RegioKarte Erwachsene – 
dazu gehören auch das JobTicket des RVF „RegioKarte Job“ sowie 
das JobTicket BW. Voraussetzung für den bwTreueBonus ist, dass das 

Abo bis zum 30.03.2021 nicht gekündigt wird bzw. dass die Jahres-
karte den Monat März 2021 beinhaltet. 
Alle diese Kundinnen und Kunden erhalten einen halben Monatsbe-
trag geschenkt. Da bei der RegioKarte Jahr die Summe für das ganze 
Jahr als Einmalzahlung erfolgt, heißt das, dass Fahrgäste hier den 24-
sten Teil der Summe erstattet bekommen. Auf der Homepage des 
RVF – www.rvf.de – wird es ab Ende März konkrete Informationen 
geben, wie ab April die Erstattung beantragt werden kann. Auf jeden 
Fall sollte man den Monatsabschnitt für den März aufheben, da er 
zum Nachweis benötigt wird. 

Bei den Abonnentinnen und Abonnenten ist der Prozess anders und 
besonders bequem: Bei ihnen wird im April 2021 nur die halbe Mo-
natsrate abgebucht, sie müssen nichts weiter veranlassen. 
 
„In dieser auch für den Nahverkehr sehr belastenden Zeit sind wir 
dankbar für jeden Fahrgast, der uns die Treue hält.“, sagt Florian Kurt, 
Geschäftsführer des RVF. „Deshalb sind wir sehr froh, dass wir nun die 
Möglichkeit haben, eine halbe Monatsrate zu erstatten und uns so 
bei den Vielfahrerinnen und Vielfahrern zu bedanken.“, so Kurt weiter. 
„Unsere Stammkunden sind enorm wichtig für den ÖPNV in unserer 
Region. Sie nicht zu verlieren ist unser oberstes Ziel. Wir sind deshalb 
sehr dankbar, dass das Land Baden-Württemberg finanzielle Mittel 
für den bwTreueBonus bereitstellt.“, ergänzt Dorothee Koch, eben-
falls Geschäftsführerin des RVF. 
 
Auch die Familien mit SchülerAbos sollen zeitnah eine Erstattung 
erhalten. Darüber wird in Kürze in einer gesonderten Mitteilung in-
formiert werden. 
 
Bei Fragen wenden sich Abonnentinnen und Abonnenten der Re-
gioKarte am besten an das AboCenter der Freiburger Verkehrs AG 
(VAG) unter 0761 – 4511-450 oder abo@vagfr.de. Kundinnen und 
Kunden mit Jahreskarte wenden sich bitte an den RVF unter 0761 – 
207 28-0 oder info@rvf.de 

AUS DER NACHBARSCHAFT www.ihringen.de

Gemeinde Umkirch 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 
Die Gemeinde Umkirch sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Teamergänzung im Kinder- und Jugendzentrum eine/n 
 

Sozialpädagoge*in / Sozialarbeiter*in (m/w/d) 
(Beschäftigungsumfang 75%, unbefristet). 

 
Die ausführlichen Stellenausschreibung finden Sie unter www.umkirch.de 
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bis 10.04.2021 an die Gemein-
deverwaltung Umkirch, Vinzenz- Kremp- Weg 1, 79224 Umkirch oder per E-Mail an gemeinde@umkirch.de. 

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen das Team des Kinder- und Jugendzentrums unter 07665 972431 (ab 15.00 Uhr) gerne zur Verfü-
gung. 

Ende des redaktionellen Teils



Geschäftsräume in Ihringen zu vermieten  
Altersbedingt wird das Nähatelier Engel in der Kirchstraße 15 

zum 31. Juli 2021 schließen. 
Aus diesem Grund wird eine Nachfolge oder Nachmieter gesucht. 

Bei Interesse bitte melden (ab 18 Uhr) Tel. 0176/62334998 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
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zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
600 g Kartoffeln, mehlig kochend (aus der Region)
2 Pastinaken (heimische Ernte)
4 Eiweiß
4 EL Kartoffelstärke
1 Bund Schnittlauch
2 Prisen Muskat
1 Bund Schnittlauch (in der Saison auch mit Blüten)
Butterschmalz 
2 Becher Saure Sahne/Schmand
Abrieb von 1 Zitrone
1 Bund Koriander
Salz, Pfeffer
1 Kopfsalat
200 ml Gemüsebouillon
1 Zehe Knoblauch
1 kleine Zwiebel gehackt
2 EL Senf
3-5 EL Olivenöl (ganz nach Wunsch)
200 ml Weißweinessig
70g Pinienkerne
1 Handvoll Basilikumblätter
Salz, Pfeffer

Gemüsepuffer an Kräuterschmand 

und Kopfsalat mit Pinienkern-Dressing

Zubereitung
Kartoffeln schälen und in eine Schüssel mit kaltem 
Wasser legen. Kartoffeln und Pastinaken in dünne Stifte 
schneiden. Mit Eiweiß, Stärke und Salz verrühren. Mit 
etwas Muskat abschmecken. Schnittlauch in Röllchen 
schneiden, die Hälfte davon unterheben.
In einer Pfanne mit Butterschmalz Gemüsepuffer 
von beiden Seiten kross ausbacken, auf Küchenkrepp 
abtropfen lassen. 
Saure Sahne mit gehacktem Koriander, Zitronenabrieb, 
Salz und Pfeffer abschmecken. 
Die Pinienkerne in einer beschichteten Bratpfanne ohne 
Zugabe von Fett rösten und dann auskühlen lassen. 
Gemüsebouillon und Weißweinessig mit Knoblauch, 
Zwiebeln, Senf, Pinienkernen und dem Basilikum in 
einem hohen Gefäß mit dem Pürierstab mixen. Nun das 
Olivenöl langsam unter Mixen hinzufügen, damit die 
Salatsauce schön sämig wird, abschmecken.
Nun die Salatblätter vom Strunk lösen, kurz mit kaltem 
Wasser waschen, gut abtropfen lassen und erst zum 
Schluss zerkleinern. Mit dem Dressing anmachen, rest-
lichen Schnittlauch unterheben. 
Gemüsepuffer mit Kräuterschmand und Salat auf Tel-
lern anrichten, mit Schnittlauch(-blüten) garnieren.

Tipps & Tricks
Pinienkern-Dressing kann man gut auch als 

Vorrat in Flaschen abfüllen. Im Kühlschrank ist 

die Sauce mindestens 4 Wochen haltbar, sie wird 

dann etwas dicker, da das Olivenöl im Kühlschrank 

eine festere Konsistenz annimmt. Die Kopfsalatblät-

ter erst immer kurz vor dem Verzehr unter fl ießendem 

Wasser waschen, sorgfältig abtropfen lassen. So bleiben 

Frische und Vitalstoffgehalt erhalten, das Dressing 

verwässert nicht und es haftet besser am Salat. Während 

Kopfsalat nur 12 kcal pro 100 g hat, schlägt die gleiche 

Menge Pinienkerne mit 673 Kalorien zu Buche. Trotz 

des 50-prozentigen Fettanteils: Pinienkerne sind 

gesund, da u. a. reich an Eiweiß, Vitaminen, 

einfach und mehrfach ungesättigten 

Fettsäuren, Kalium.
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Die Impfung besonders 
 gefährdeter Menschen ist 
für uns alle der erste Schritt 
in ein Leben ohne Lock-
down. Wenn Sie über 80 
oder pflegebedürftig sind: 
Lassen Sie sich impfen 
und schützen Sie sich vor 
 einer schweren Erkrankung! 
Für alle anderen gilt:  
Unterstützen Sie bitte Ihre 
Angehörigen und infor-
mieren Sie sich frühzeitig. 
corona-schutzimpfung.de

Erna K., Rentnerin, und ihre Schwiegertochter Astrid



Freiburg: 0761. 33 8 32  Ihringen: 07668. 952 98 47



Ludwig Figlestahler Bestattungsdienst

† Überführung / Abholung † Erledigung aller Formalitäten
† Aufgeben der Todesanzeige † Organisation der Beerdigung
† individuelle Betreuung † Tag und Nacht erreichbar

Milchstr. 9, 79206 Breisach-Gündlingen, Tel.: 07668/ 902090, Mobil: 0170 / 2137708

Med. Fachfußpflege
Christiane Scheer

ärztl. geprüfte Fachfußpflegerin mit Weiterbildung
am diabetischen Fuß
Tel. 07668 / 908 64 99
Mobil: 0175 / 4650370

- nur HAUSBESUCHE - immer freitags -

Fischkarte
Karfreitag & Karsamstag - 11.30 - 14 Uhr, 17- 20 Uhr

Vorbestellung und Abholung
bis spätestens 31.03.2021 - 20 Uhr - 07668-207

Nähere Informationen unter www.holzoefele-ihringen.de

Ostersonntag & Ostermontag
Menü

Vorspeise
Bunter Spargelsalat

geflämmter Orangen-Zupflachs
getrocknete Tomaten, Meerrettichcreme

Crostino
Hauptspeise

Geschmorte Lammschulter
kräftige Spätburgundersoße
Bärlauch-Kartoffelpüree

glasierte Vanille-Karotten, knusprige Pastinake
Nachspeise

Weiße Schokoladenmousse
allerlei Beeren in Zitronen-Waldmeister mariniert

Mohnstreusel
Pro Person 42,50 €
Alle Speisen sind verzehrfertig

Die Hauptspeise können Sie, im vorgeheizten Ofen, bei 60 Grad warm halten.

Abholung
Ostersonntag von 11.30 - 14 Uhr, 17 - 20 Uhr

Ostermontag von 11.30 - 14 Uhr
Bestellung

bis spätestens 01.04.2021 - 20 Uhr - 07668-207

GESUCHT 
Suchen in Ihringen eine kleine Rebterrasse 

oder Gartengrundstück - gern auch brachliegend. 
Zum Kauf oder zu pachten.  
Kontakt: 07668 / 970 98 96 

oder in Ihringen beim Uhrmacher / in der Crêperie 

Suche Gartengrundstück zum Kauf  
Garten-/Wald-/Wiesengrundstück zum Kauf gesucht, 

auch größere Fläche. Gerne mit Baumbestand, 
auch verwildert, zur Nutzung als Garten/Freizeitgrundstück. 

Freue mich auf alle Angebote: 
gartentraum2021@gmx.de / Telefon 0152 270 200 11 





Bei uns sind Sie RICHTIG!
Handel  Handwerk  Gewerbe

RICHTIG!
Special

618 VOGTSBURG ❘ IHRINGEN ❘ BÖTZINGEN ❘ MERDINGEN ❘ SASBACH ❘ GOTTENHEIM ❘ EICHSTETTEN ❘ WALTERSHOFEN

seit 35 Jahren Qualität + Service

Verstopfte Rohre 
in Küche, Bad, WC, Keller 

privat oder Gewerbe?

Schirmeier Notdienst Tag und Nacht 
Tel. 0 76 67 / 96 87 75,  mobil: 0174 - 3 34 74 85
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Daniel Strittmatter

■Gerüstbau ■Außenputz ■ Innenputz
■Trockenbau ■Malerarbeiten ■Edelputz

■Wärmedämmung
Daniel Strittmatter GmbH | Fasanenweg 3 | 79235 Vogtsburg-Achkarren
Telefon: 07662 / 9 40 07  | Fax: 07662 / 9 4037  | Mobil: 0172 / 7 40 54 19

Ihr Partner
 

rund ums Haus

Auf der Haid 4
79235 Vogtsburg-Achkarren
Telefon (0 76 62) 94 94 90
Telefax (0 76 62) 9 49 49 20

Weil a. Rh. 07621-7 55 26
Freiburg 0761-44 55 11

STG/TSD
Tankservice
GmbH
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Beim Bügeleisen-Kauf die Funktionalität prüfen und  
beim Bügeln auf das Innenetikett schauen

Bügeleisen gibt es in allen Preisklassen und Farben. Doch so ausgefeilt und teuer das Eisen auch sein mag: Wer das Innenetikett eines 
Kleidungsstückes beim Bügeln (und zuvor auch schon beim Kauf im Bekleidungsgeschäft) nicht beachtet, hat wenig Freude. Be�nden sich 
darauf doch meist sechs Symbole abgebildet, die uns Hinweise zum Waschen, Reinigen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und auch Hinweise 
für die chemische Reinigung geben sollen. 

Bügeln

Trocknen

Bleichen

Chemische Reinigung

-
keitszugabe reinigen.

bequem entfernen lässt. Hier unbedingt die Herstellerangaben beachten.

-

-
-

-


